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Aktuelle Entwicklungen im Scheidungsrecht: 
Rechtsetzung

1. Einführung
Das am 1. Januar 2000 in Kraft gesetzte 

neue Scheidungsrecht  wurde bereits 

einmal im Rahmen einer Initiative revi-

diert, welche verlangte, die Trennungs-
zeit, nach welcher einer der beiden Ehe-

gatten die Scheidung verlangen kann, 

von vier auf zwei Jahre zu verkürzen. Die 

entsprechend geänderten Artikel 114 

und 115 ZGB sind am 1. Juni 2004 in Kraft 

getreten.

Derzeit stehen zwei weitere Ände-

rungen des Scheidungsrechts an. Zum 

einen geht es um die Abschaffung der 
Bedenkfrist bei der Scheidung auf ge-

meinsames Begehren und zum anderen 

um eine Neuregelung der elterlichen 
Sorge für die gemeinsamen Kinder.

2. Abschaffung der Bedenkfrist bei der 
Scheidung auf gemeinsames Begehren
Das neue Scheidungsrecht führte die 

Scheidung auf gemeinsames Begehren 

ein. Gemäss Artikel 111 ZGB müssen Ehe-

gatten, die eine Scheidung auf gemein-

sames Begehren beantragen, nach An-

hörung durch das Gericht den Schei-

dungswillen und die Vereinbarung über 

die Scheidungsfolgen nach einer Be-
denkzeit von zwei Monaten bestätigen. 

Das Gericht spricht die Scheidung erst 

nach der zweimonatigen Bedenkfrist 

aus. Das Gericht kann eine zweite Anhö-

rung anordnen.

Etwas mehr als ein Jahr nach In-

kraftsetzung des neuen Scheidungs-

rechts, beauftragte der Nationalrat den 

Bundesrat, eine Umfrage über die Zu-

friedenheit mit der neuen Regelung 

durchzuführen und das ZGB je nach 

Umfrage-Ergebnis zu revidieren. Aus 

dem Bericht des Bundesamtes für Justiz 

über die Ergebnisse der Umfrage ging 

hervor, dass die obligatorische Bedenk-

zeit beim Scheidungsverfahren auf ge-

meinsames Begehren wiederholt kriti-

siert worden ist. Die Bedenkzeit wird 

von vielen Eheleuten als Bevormundung 

empfunden. Die Bedenkzeit führt zu-

weilen dazu, dass ein Ehegatte eine an-

nehmbare Vereinbarung unnötig in Fra-

ge stellt. Auf wenig Verständnis stösst, 

dass Eheleute, die seit zwei Jahren ge-

trennt sind, die Bedenkfrist einhalten 

müssen, wenn sie die Scheidung auf ge-

meinsames Begehren eingeben, woge-

gen sie gemäss Artikel 114 ZGB bei einer 

Scheidung auf Klage diese Frist nicht 

einhalten müssten. Bei der Umfrage 

sprachen sich 73% der Fachleute aus der 

Praxis für eine Änderung dieser Bestim-

mung aus. Nur 23% erklärten sich mit 

der Weiterführung der geltenden Rege-

lung einverstanden. 

Die Kommission für Rechtsfragen 

beantragte daher die Aufhebung der Be-

denkfrist. In seiner Stellungnahme be-

fürwortete der Bundesrat die Aufhe-

bung der obligatorischen Bedenkfrist 

im Scheidungsverfahren auf gemein-

sames Begehren.
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3. Gemeinsame elterliche Sorge als 
Regelfall

3.1 Die geltende Regelung
Nach geltendem Recht wird die elter-

liche Sorge im Fall einer Scheidung in 

der Regel entweder der Mutter oder dem 

Vater übertragen.

Das Gericht kann die elterliche Sor-

ge aber auch bei beiden belassen, sofern 

dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist, 

ein gemeinsamer Antrag vorliegt und 

die Eltern dem Gericht eine Vereinba-
rung vorlegen, die ihre Anteile an der Be-
treuung des Kindes und die Verteilung 
der Unterhaltskosten regelt. 

Sind die Eltern nicht miteinander 

verheiratet, steht die elterliche Sorge 

der Mutter zu. Die Eltern können aber 

auch in diesem Fall unter den gleichen 

Voraussetzungen wie bei der Scheidung 

das gemeinsame Sorgerecht erhalten.

3.2 Kritik an der geltenden Rechtslage 
und Reformabsicht
Seit mehreren Jahren wird an dieser 

Rechtslage sowohl von Seiten der Politik 

wie von der Lehre und von Elternvereini-

gungen Kritik geübt. Insbesondere wird 

darauf hingewiesen, dass die Regelung 

dem Kindeswohl zu wenig Rechnung 

trägt, da dieses für seine gedeihliche 

Entwicklung auf beide Elternteile ange-

wiesen ist. Zudem behandelt sie Väter 

und Mütter nicht gleich. Im Fall einer 

Scheidung verliert ein Elternteil, meist 

der Vater, seine Rolle als Erzieher und 

Vertreter des Kindes. Häufig ist er da-

nach nur noch ein Zahlvater mit Be-

suchsrecht. Das gemeinsame Sorge-

recht, das solche unbefriedigende Situa-

tionen eigentlich verhindern sollte, ist 

bei der jetzigen Regelung nur be-

schränkt in der Lage, Abhilfe zu schaf-

fen. Da ein gemeinsamer Antrag der El-

tern Voraussetzung ist, ist es nicht sel-

ten, dass ein Ehegatte seine Zustim-

mung davon abhängig macht, dass ihm 

anderweitige Vorteile eingeräumt wer-

den, oder dass er die Zustimmung ohne 

Grund verweigert, was ein Quasi-Veto-

recht bedeutet. Fehlt der gemeinsame 

Antrag, kann es keine gemeinsame el-

terliche Sorge geben. Gleichzeitig ist 

festzustellen, dass sich immer mehr El-

tern für das gemeinsame Sorgerecht 

entscheiden.

Inskünftig soll deshalb der Grund-

satz der gemeinsamen elterlichen Sorge 

gelten, und zwar sowohl bei geschie-

denen wie auch bei nicht miteinander 

verheirateten Eltern.

3.3 Der Revisionsentwurf
Der Revisionsentwurf zum Zivilgesetz-

buch sieht die folgenden zentralen Neu-

erungen vor:

Das Sorgerecht steht den Eltern 

auch nach einer Scheidung von Gesetzes 
wegen und als Regelfall gemeinsam zu. 

Um sicherzustellen, dass es funktioniert, 

werden die Eltern verpflichtet, dem Ge-

richt ihre Anträge bezüglich Betreuung 

und Unterhalt des Kindes zu unterbrei-

ten. Ist es zum Wohl des Kindes geboten, 

kann das Gericht die elterliche Sorge 

einem Elternteil allein übertragen, sei es 

von Amtes wegen oder auf gemein-

samen Antrag der Eltern hin. Seine Ent-

scheidung muss in jedem Fall vom Kin-

deswohl getragen sein. 

Für Eltern, die nicht miteinander 

verheiratet sind, sieht der Vorentwurf 

eine differenzierte Lösung vor, je nach-

dem, ob das Kindesverhältnis zum Vater 

durch Anerkennung oder Vaterschafts-

urteil begründet wird. Im Fall der Aner-

kennung steht das Sorgerecht von Ge-

setzes wegen beiden Elternteilen zu. Ei-

ne Konvention in Bezug auf die Anteile 

an der Betreuung und am Unterhalt des 

Kindes ist dafür nicht Voraussetzung. 

Die Eltern verständigen sich unter sich. 

Gelingt ihnen dies nicht, können sie sich 

an die Kindesschutzbehörde wenden. 

Die elterliche Sorge kann auch dem Va-

ter oder der Mutter allein übertragen 

werden, wenn beide Elternteile oder ein 

Elternteil dies verlangen. Fehlt es an ei-

ner Anerkennung des Kindes, steht die 

elterliche Sorge allein der Mutter zu. Er-

gibt sich das Kindesverhältnis aufgrund 

eines Vaterschaftsurteils, verbleibt das 

elterliche Sorgerecht allein bei der Mut-

ter. Allerdings kann der Vater verlangen, 

dass ihm das Sorgerecht gemeinsam 

mit der Mutter zugesprochen wird, so-

fern dies mit dem Wohl des Kindes ver-

einbar ist.  ■

Fortsetzung 
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Scheidung: Aktuelle Entwicklungen 
in der Rechtsprechung

1. Die Bemessung des nachehelichen 
Unterhalts
Nach der Scheidung sind die ehema-

ligen Ehegatten finanziell grundsätzlich 

voneinander getrennt. Ist es aber einem 

Ehegatten nicht möglich, für seinen ge-

bührenden Unterhalt inklusive einer an-

gemessenen Altersvorsorge selber auf-

zukommen, so kann der andere ver-

pflichtet werden, ihm einen angemes-

senen Unterhaltsbeitrag zu bezahlen 

(Art. 125 ZGB).

Voraussetzung dafür ist, dass die 

Ehe aufgrund ihrer Dauer oder son-

stigen Umständen als lebensprägend 

qualifiziert werden muss und der Grund, 

weshalb der eine Ehegatte nicht in der 

Lage ist, seinen Unterhalt selber zu de-

cken, in der Ehe liegt, z.B. weil ein Ehe-

gatte seine berufliche Weiterentwick-

lung zu Gunsten der Kinderbetreuung 

zurückgesteckt hat oder aus dem Aus-

land für den Ehepartner zugewandert 

ist. Für die Bestimmung des gebüh-

renden Unterhalts wird auf den zuletzt 

während der Ehe gelebten Standard ab-

gestellt.

Zahlreiche Anwaltskanzleien aber 

auch Gerichte sind bisher für die kon-

krete Bemessung des nachehelichen 

Unterhalts von der Methode der Exi-

stenzminima-Berechnung mit Über-

schussverteilung ausgegangen. Dabei 

wurden die Existenzminima der beiden 

Ehegatten gemäss betreibungsrecht-

lichen Grundsätzen ermittelt, um 20% 

erhöht und den Einkünften der Parteien 

gegenübergestellt. Ergab sich ein Über-

schuss, so wurde dieser hälftig oder je Fortsetzung Seite 4

nach Umstände  in einem anderen Ver-

hältnis (z.B. im Verhältnis zwei Dritteln 

zu einem Drittel, wenn Kinder zu be-

treuen sind) geteilt.

In einem Urteil vom Dezember 2007 

hat das Bundesgericht sich zu dieser 

Methode generell negativ geäussert, in-

dem es festhielt, dass diese Berech-

nungsart für den nachehelichen Unter-

halt in der Regel unpassend sei. Es sei 

vielmehr der gebührende Unterhaltsbe-

darf des unterhaltsberechtigten Ehegat-

ten gemessen am in der Ehe zuletzt ge-

meinsam gelebten Standard zu bestim-

men, zuzüglich allfälliger scheidungsbe-

dingter Mehrkosten. Dieser Bedarf bilde 

die Obergrenze des Unterhaltsan-

spruches.

Diese verallgemeinernde Aussage 

hat in Gerichts- und Anwaltskreisen für 

grössere Unruhe gesorgt und ist in der 

Lehre kritisiert worden. In der Folge prä-

zisierte das Bundesgericht seine Recht-

sprechung dahingehend, dass in jedem 

Entscheid auf den konkreten Einzelfall 

und insbesondere auf die Kriterien ge-

mäss Art. 125 Abs. 2 ZGB Rücksicht ge-

nommen werden müsse. So könne der  

nacheheliche Unterhalt im Vergleich zu 

ehelichen durchaus höher ausfallen, 

wenn ein Vorsorgeunterhalt  geschuldet 

sei (vgl. nachstehend). Aber bei langen, 

von klassischer Rollenverteilung ge-

prägten Ehen im mittleren Einkom-

mensbereich (Familieneinkommen von 

CHF 8’000.– bis 9’000.–) könne die Me-

thode der hälftigen Überschussvertei-

lung durchaus zu vernünftigen Ergeb-

nissen führen. Insbesondere komme sie 

von Nicola Neth

dann zur Anwendung, wenn während 

der Ehe keine Ersparnisse gebildet wor-

den seien, sondern stets das gesamte 

Einkommen für den Unterhalt zur Ver-

fügung gestanden habe.

Als Fazit aus diesen neueren Ent-

scheiden kann festgehalten werden, 

dass es keine eigentliche Berechnungs-

methode für den nachehelichen Unter-

halt gibt. Es liegt im Ermessen des Ge-

richts, ob ein allfälliger Überschuss hälf-

tig oder in einem anderen Verhältnis 

auf beide Ehegatten aufgeteilt wird 

oder ob dem unterhaltsberechtigten 

Ehegatten bloss der gebührende Unter-

halt zugesprochen wird. Insbesondere 

mit Blick auf die Beweislastverteilung 

ist dem unterhaltsberechtigten Ehegat-

ten in jedem Fall aber anzuraten, seinen 

gesamten gebührenden und dem eheli-

chen Lebensstandard angemessenen 

Bedarf und nicht bloss das erweiterte 

Existenzminimum vor Gericht geltend 

zu machen und zu belegen.

2. Der Vorsorgeunterhalt als Bestand-
teil des nachehelichen Unterhalts
Art. 125 Abs. 1 ZGB legt klar fest, dass bei 

der Berechnung des angemessenen 

nachehelichen Unterhalts die Altersvor-

sorge der berechtigten Partei besonders 
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zu beachten ist. Dennoch kommt eine 

aktuelle Studie zum Schluss, dass der 

Vorsorgeunterhalt in der Praxis der 

erstinstanzlichen Gerichte nur selten 

berücksichtigt wird. 

In der jüngsten bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung ist der Vorsorgeunter-

halt nun aber öfters thematisiert wor-

den. Zuletzt hat das Bundesgericht zu 

der konkreten Berechnung des Vorsor-

geunterhalts Stellung genommen.

Voraussetzung für die Berücksichti-

gung des Vorsorgeunterhalts ist, dass 

ein Ehegatte auch nach Beendigung der 

Ehe künftige Einbussen in der Altersvor-

sorge erleiden wird, da er aufgrund ehe-

bedingter Umstände (z.B. Kinderbetreu-

ung) nicht oder nur Teilzeit erwerbstätig 

sein wird und deshalb auch nicht die 

vollen Beiträge in die eigene Altersvor-

sorge wird einzahlen können. Der Vor-

sorgeunterhalt wird im Rahmen der Be-

rechnung des nachehelichen Unterhalts 

berücksichtigt, es handelt sich dabei 

nicht um einen separaten Anspruch. 

Folglich wird je nach Berechnungsme-

thode das erweiterte Existenzminimum 

oder der gebührende Unterhalt des be-

rechtigten Ehegatten um einen be-

stimmten Betrag für die Altersvorsorge 

erhöht. 

Der Vorsorgeunterhalt ist auf den 

Zeitraum beschränkt, während dessen 

der berechtigte Ehegatte sich eine Al-

tersvorsorge aufbauen kann, im Regel-

fall also von der Rechtskraft des Schei-

dungsurteils bis zum Eintritt ins ordent-

liche Pensionierungsalter. 

Für die Berechnung der Höhe des 

Vorsorgeunterhalts ist vom gebüh-

renden Unterhaltsbedarf des berech-

tigten Ehegatten auszugehen. Dieser 

Bedarf ist in einen fiktiven Bruttolohn 

umzurechnen, indem er um die von 

einem fiktiven «Arbeitnehmer» zu lei-

stenden Sozialabgaben (etwa 13 %) er-

höht wird und dann dem tatsächlich er-

zielten Bruttolohn des Unterhaltsbe-

rechtigten gegenübergestellt wird. Vom 

Differenzbetrag sind 10 % als «AHV-Vor-

sorge» und 16 % für die 2. Säule als Vor-

sorgeunterhalt geschuldet, sofern das 

anrechenbare Bruttoerwerbseinkom-

men überhaupt der Beitragspflicht un-

tersteht. Allenfalls kann der so errechne-

te Vorsorgeunterhalt noch etwas erhöht 

werden, da höhere Unterhaltsbeiträge 

auch höhere Steuern beim Berechtigten 

nach sich ziehen.

So betrachtet hat das Bundesgericht 

erfreulicherweise Klarheit über den 

Ausgangspunkt des Vorsorgeunterhalts 

geschaffen. Obwohl die konkrete Unter-

haltsberechnung im Einzelfall damit 

erst in den Grundzügen (und bezogen 

auf mittlere bis gute finanzielle Verhält-

nisse) skizziert wurde und sowohl von 

den versicherungstechnischen Verhält-

nissen als auch der Leistungsfähigkeit 

des Unterhaltspflichtigen abhängt, 

bleibt zu hoffen, dass die Praxis dadurch 

dem Vorsorgeunterhalt künftig mehr 

Beachtung schenken wird, um auch die 

ehebedingten Nachteile in der künf-

tigen Altersvorsorge auszugleichen. ■
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1. Anpassung an die Teuerung
Neuere Scheidungsurteile enthalten re-

gelmässig eine sogenannte Indexklau-

sel, da gemeinhin davon ausgegangen 

wird, das Einkommen des Verpflichteten 

erhöhe sich regelmässig mindestens im 

Umfang der Teuerung. Gerichtsübliche 

Indexklauseln sehen vor, dass sich so-

wohl der Ehegatten- wie auch der Kin-

derunterhaltsanspruch automatisch 

der Teuerung anpasst, es sei denn, die 

verpflichtete Partei weise nach, dass sich 

ihr Einkommen nicht im Umfang der 

Teuerung erhöht hat. Ist dies nicht der 

Fall,  kommt es nur zu einer Erhöhung 

im Verhältnis der tatsächlich beim Ver-

pflichteten eingetretenen Einkommens-

erhöhung.

Bis zum Ablauf der 5-jährigen Ver-

jährungsfrist können sich erhebliche 

Guthaben anstauen, deren Geltendma-

chung grundsätzlich eine reine Formsa-

che ist, da die Forderung auf einem ge-

richtlichen Urteil beruht. 

Ergänzend dazu kann eine nachträg-

liche Anpassung an die Teuerung des 

Unterhaltsbeitrages im Scheidungsur-

teil für die Zukunft verlangt werden, 

wenn der Pflichtige in nicht vorherseh-

barer Weise eine dauerhafte Einkom-

menssteigerung erzielt. Der Grund für 

die Einkommenssteigerung ist unerheb-

lich. Einmalige Bonuszahlungen oder 

Ähnliches vermögen keine nachträgliche 

Teuerungsanpassung zu begründen.

2. Abänderungsklage
Das Schweizerische Zivilgesetzbuch 

geht vom Grundsatz aus, dass nachehe-

liche Unterhaltsbeiträge nachträglich 

reduziert, nicht aber erhöht werden kön-

nen. Innerhalb von 5 Jahren seit der 

Scheidung ist ausnahmsweise eine Er-

höhung des Unterhaltsbeitrages mög-

lich, wenn sich die Verhältnisse erheb-

lich, d.h. betragsmässig um ca. 20% 

(Faustregel) und dauernd, also für eine 

unbeschränkte Zeit, verändert haben 

und im Urteil festgehalten worden ist, 

dass keine zur Deckung des gebüh-

renden Unterhalts ausreichende Rente 

festgesetzt werden konnte. 

Von einer Veränderung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse kann in jedem 

Fall nur dann ausgegangen werden, 

wenn die Veränderung im Zeitpunkt des 

Scheidungsurteils nicht vorhersehbar 

war. 

Je nach Auswirkung der Verände-

rung kann die Rente herabgesetzt, aufge-

hoben oder für eine bestimmte Zeit ein-

gestellt werden. Verbessert sich die fi-

nanzielle Lage der berechtigten Person, 

führt dies nur dann zu einer Herabset-

zung der Rente, wenn im Scheidungs-

urteil eine Rente festgesetzt werden 

konnte, die den gebührenden Unterhalt 

deckt. 

Art. 129 ZGB, der die Abänderung 

durch Urteil regelt, findet nur auf Un-

terhaltsrenten Anwendung, nicht aber 

auf Kapitalabfindungen, selbst wenn 

diese ratenweise zu erfüllen sind. 

Finden die früheren Ehegatten kei-

ne gütliche Lösung, kann der Pflichtige 

mit einer Abänderungsklage an den 

Richter gelangen, dem die Aufgabe zu-

kommt, eine neue Regelung zu treffen. 

Häufig liegt der Grund für eine Verän-

derung der Verhältnisse daran, dass ei-

ne neue Ehe eingegangen wird. Eine sol-

che darf aber nicht dazu dienen, sich lä-

stiger Altlasten zu entledigen. Erst wenn 

der Pflichtige und seine neue Familie 

wegen den geschuldeten Unterhaltsbei-

trägen in arge Bedrängnis geraten, 

kommt eine Reduktion nach der Ge-

richtspraxis in Frage. In diesem Fall wird 

allen Beteiligten ein Opfer abverlangt. 

Die neue wie die ehemalige Ehefrau 

müssen ihre Ansprüche den aktuellen 

Gegebenheiten anpassen. 

Die Abänderung des Scheidungsur-

teils kann durch die Ehegatten im ge-

Geschieden – was dann?
Scheiden tut weh – vielfach erstreckt sich der Schmerz auch auf die finanziellen Folgen der 
Scheidung. Weil sich die Einkommensverhältnisse der Betroffenen oder das Umfeld im Laufe der 
Zeit ändern können, kann das Bedürfnis entstehen, eine Anpassung von Unterhaltsbeiträgen 
vorzunehmen. 

von Roger Meier
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genseitigen Einvernehmen ganz oder 

teilweise ausgeschlossen werden, so-

weit dies nicht dem Prinzip des Schutzes 

vor einer übermässigen Bindung zuwi-

derläuft. Würde die Vereinbarung der 

Unabänderlichkeit etwa zu einer nach-

träglichen Verletzung des Existenzmini-

mums des Unterhaltsschuldners füh-

ren, läge ein Fall einer übermässigen 

Bindung vor. Gewinnt aber der Berech-

tigte im Lotto, besteht keine Veranlas-

sung auf die Vereinbarung der Unabän-

derlichkeit zurückzukommen; die Unter-

haltsbeiträge sind mangels Abänder-

barkeit weiter zu entrichten.

Einvernehmliche Änderungen von 

Kinderunterhaltsbeiträgen sind von der 

Vormundschaftsbehörde genehmigen 

zu lassen. 

3. Revision des Scheidungsurteils
Werden nach Eintritt der Rechtskraft des 

Scheidungsurteils Tatsachen oder Be-

weismittel entdeckt, die den Entscheid 

für einen günstiger gestaltet hätten, 

kann Revision verlangt werden. Die 

überwiegende Mehrheit der Schei-

dungen wird aufgrund von Parteiver-

einbarungen ausgesprochen. In diesen 

Fällen steht der Weg der Revision offen, 

wenn nachgewiesen werden kann, dass 

die getroffene Vereinbarung zivilrecht-

lich unwirksam ist. Hauptanwendungs-

fall bildet dabei der Grundlagenirrtum, 

also der Fall, wo beide Parteien von 

einem gewissen Sachverhalt ausgegan-

gen sind, der sich nachher als irrtümlich 

erweist. Aber auch absichtliche Täu-

schung, beispielsweise durch Verheimli-

chung wesentlicher Einkommens- oder 

Vermögenswerte oder Drohung, etwa 

durch die Androhung von Nachteilen 

bei Widerstand gegen eine vorgeschla-

gene einvernehmliche Regelung, führen 

zur zivilrechtlichen Unwirksamkeit. Für 

die Revision gilt eine 90-tägige Frist, seit 

Bekanntwerden des Revisionsgrundes. 

Sie führt zu einem neuen Entscheid in 

den angefochtenen Punkten.

4. Erlöschen der Unterhaltspflicht
Schliesslich ist auch auf die Umstände 

hinzuweisen, die zum Erlöschen der Un-

terhaltspflicht führen. Es sind dies Zeit-

ablauf bei zeitlich limitierten Verpflich-

tungen, Tod des Berechtigten, Tod des 

Verpflichteten, es sei denn es sei aus-

drücklich etwas anderes geregelt wor-

den, Wiederverheiratung des Berech-

tigten, es sei denn es sei ausdrücklich et-

was anderes geregelt worden oder die 

Aufnahme eines Konkubinates auf Sei-

ten des Berechtigten, nach Massgabe ei-

ner allfälligen Konkubinatsklausel oder 

falls eine solche fehlt aufgrund einer Ab-

änderungsklage. Kinderunterhaltsbei-

träge entfallen in der Regel nach Eintritt 

der Mündigkeit resp. nach Abschluss ei-

ner angemessenen Erstausbildung.  ■
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1. Testament und Erbvertrag
Was die Aufteilung des Nachlasses anbe-

langt, so legt das Schweizerische Zivilge-

setzbuch (ZGB) einzig die minimalen 

Grössen fest, die der zukünftige Erblasser 

nicht verteilen kann. Das sind die soge-

nannten Pflichtteile. Der Rest kann nach 

Gutdünken verteilt werden, und zwar 

mittels eines Testaments oder eines Erb-

vertrags. Beides sind Verfügungen von 

Todes wegen, d.h. es wird auf den Tod hin 

eine Anordnung getroffen, was mit dem 

Vermögen geschehen soll. So können ge-

setzliche Erben zulasten anderer gesetz-

licher Erben begünstigt, Erben eingesetzt 

und Vermächtnisse ausgerichtet wer-

den. 

Sowohl für das Testament als auch 

für den Erbvertrag gelten strenge Form-

vorschriften, nämlich die öffentliche Be-

urkundung für den Erbvertrag sowie das 

öffentliche Testament und Handschrift-

lichkeit für das eigenhändige Testament. 

Was ist für den Todesfall zu regeln?
Wohl niemand denkt gerne an den Tod und schon gar nicht an den eigenen. Dennoch empfiehlt 
es sich, Vorkehrungen zu treffen. Denn wer sich frühzeitig mit den Folgen des eigenen Todes-
falles auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Nächsten vorsorgen. Nebst der 
Regelung der materiellen Angelegenheiten gilt es, Fragen zu beantworten wie diejenige nach 
einer Patientenverfügung und organisatorische Belange zu regeln wie die Art und Weise der 
Bestattung.

von Irène Biber

Im Gegensatz zum Testament, 

welches jederzeit widerrufen werden 

kann, kann der Erbvertrag grundsätzlich 

nur gemeinsam im Einverständnis mit 

der andern Vertragspartei aufgehoben 

werden. Die einseitige Aufhebung des 

Erbvertrages ist nur möglich, wenn sich 

der Erbe oder Bedachte eines Verhaltens 

schuldig gemacht hat, das einen Enter-

bungsgrund darstellt oder wenn er ver-

tragsbrüchig wird. 

Nicht für jeden letzten Willen be-

steht die Wahlmöglichkeit zwischen Te-

stament und Erbvertrag. So sind die An-

erkennung eines Kindes sowie die Ein-

setzung eines Willensvollstreckers nur 

testamentarisch möglich. Demgegenü-

ber kann der Erbverzicht nur durch ei-

nen Erbvertrag geleistet werden. 

Möglich und in der Praxis häufig an-

zutreffen ist die Kombination von testa-

mentarischen und erbvertraglichen Be-

stimmungen. So können die Parteien in 

ihrem Erbvertrag je letztwillig einen 

Willensvollstrecker einsetzen. Wegen 

ihres Testamentscharakters kann diese 

Bestimmung von jeder der Vertragspar-

teien je einzeln widerrufen werden. 

Wichtig ist, dass das Testament nach 

dem Tod schnell gefunden wird. Es kann 

zu Hause aufbewahrt oder aber einer 

Vertrauensperson zur Aufbewahrung 

übergeben werden. Denkbar ist auch, 

der Vertrauensperson nur eine Kopie 

auszuhändigen. Beim Erbvertrag und 

öffentlichen Testament sorgt der Notar 

zusätzlich für die amtliche Aufbewah-

rung eines Exemplars. 

2. Der Willensvollstrecker
Will der Erblasser sicher sein, dass sein 

letzter Wille durchgesetzt wird, kann er 

einen Willensvollstrecker einsetzen. Das 

kann ein Erbe, ein Vermächtnisnehmer 

oder ein unbeteiligter Dritter sein. Mög-

lich ist auch, mehrere Personen als Wil-

lensvollstrecker zu bestimmen. Diesen 

kann der Erblasser verschiedene Aufga-

benbereiche und Kompetenzen genau 

zuweisen. Zulässig ist zudem die Ernen-

nung eines Ersatzwillensvollstreckers. 

Der Willensvollstrecker hat sich bis zur 

Teilung um sämtliche Geschäfte der 

Hinterlassenschaft zu kümmern. So hat 

er die Erbschaftsschulden zu begleichen, 

Vermächtnisse auszurichten, den Nach-

lass zu bewirtschaften und die Teilung 

der Erbschaft nach den Anordnungen 

des Erblassers vorzubereiten. Nur er al-

lein hat dafür Zugriff auf den Nachlass. 

Was aber geschieht, wenn die Erben 

mit dem Willensvollstrecker nicht zu-

frieden sind? Leider werden sie ihn oft-

mals nicht so schnell los, wie es teilwei-

se zu wünschen wäre. Das ZGB kennt die 

Aufsicht und in gewissen Fällen die Ab-

setzung eines Willensvollstreckers, 

knüpft diese aber an strenge Vorausset-

zungen. Lediglich bei bewiesenen Sach-
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verhalten wie etwa Trölerei, Interessen-

kollision oder Unmöglichkeit der Amts-

ausübung ist die Absetzung denkbar. 

Gerade deshalb sollte sich der Erblasser 

gut überlegen, wen er als Willensvoll-

strecker einsetzt. Entscheidend für des-

sen Wahl sollten – neben einem ein-

wandfreien Charakter – eine entspre-

chende Ausbildung und genügend  Er-

fahrung sein. 

3. Die Patientenverfügung
In einer Patientenverfügung kann be-

stimmt werden, was geschehen soll, 

wenn man nicht mehr in der Lage ist, 

seine Wünsche zu äussern. Die Patien-

tenverfügung erleichtert Angehörigen 

und Ärzten, schwierige Entscheide in 

schwierigen Zeiten zu treffen. In der Pa-

tientenverfügung kann sowohl über die 

Behandlung in der Sterbephase als auch 

über die Behandlung des Körpers nach 

dem Tod, inkl. Organspende bestimmt 

werden. Weiter kann festgelegt werden, 

wem der behandelnde Arzt Auskunft er-

teilen, wer nach dem Tod Einblick in die 

Krankengeschichte haben und wer im 

Notfall benachrichtigt werden soll. 

Auch hier ist entscheidend, dass die 

Patientenverfügung rechtzeitig gefun-

den wird. Es ist deshalb ratsam, das Ori-

ginal zu Hause aufzubewahren und je 

eine Kopie dem Hausarzt und einer Ver-

trauensperson zu übergeben. 

4. Organisatorische Belange
Organisatorische Belange wie etwa die 

Umstände der Bestattung, können eben-

falls im Testament festgehalten werden. 

Sie können aber auch in einem separa-

ten Papier, beispielsweise mit dem Titel 

«Anordnungen für den Todesfall» nie-

dergeschrieben werden. Darin kann die 

Bestattung im Detail festgehalten wer-

den, so etwa Anordnungen betreffend 

Leidzirkulare, Todesanzeige, Kremation 

oder Erdbestattung, Art des Grabes, Ab-

dankungsfeier und weitere Wünsche. 

Ein solches Papier entlastet die Hinter-

bliebenen und erspart ihnen manche 

Diskussion untereinander. 

5. Fazit
Der eigene Tod und dessen Folgen wollen 

– soweit möglich – vorbereitet sein. Wer 

sich rechtzeitig darum kümmert, erspart 

seinen Nächsten viel Unangenehmes, 

was bei der Beschäftigung mit dem Tod 

wohl ein positiver Aspekt ist. ■

Regelung des Nachlasses durch die Erben
Verstirbt eine Person, so stellt sich für die Erben hinsichtlich der Regelung des Nachlasses eine 
Vielzahl von Fragen. Vieles müssen die Erben von sich aus und ohne amtliche Hilfe in die Wege 
leiten und erledigen. Besteht unter den in einer Erbengemeinschaft verbundenen Erben keine 
Einigkeit, so können sie für den Nachlass grundsätzlich keine Handlungen vornehmen. 

1. Die Erbengemeinschaft
Beim Ableben des Erblassers geht die 

Rechtsposition des Erblassers nahtlos in 

diejenige der Erben über. Die Erben er-

werben die Erbschaft als Ganzes von Ge-

setzes wegen, d.h. ohne dass sie eine 

entsprechende Erklärung abgeben müs-

sen. Alle Vermögenswerte des Erblassers 

gehen ohne weiteres in das Gesamtei-

gentum der Erben über, auch wenn die 

Erben die Vermögenswerte gar nicht 

kennen. Dazu gehören die Forderungen, 

das Eigentum, die beschränkten ding-

lichen Rechte, der Besitz, naturale An-

sprüche und Verfahrenspositionen (z.B. 

hängiger Zivilprozess) des Erblassers. 

Einzig höchstpersönliche Rechte gehen 

nicht auf die Erben über. So erlischt z.B. 

der Arbeitsvertrag mit dem Tod des Ar-

beitnehmers. War der Erblasser verhei-

ratet, so ergibt sich der Nachlass erst 

aus dem Resultat der güterrechtlichen 

Auseinandersetzung mit seinem Ehe-

partner. Für Schulden des Erblassers 

haften die Erben solidarisch, d.h. die Erb-

schaftsgläubiger können von jedem Er-

ben, unabhängig von seiner Erbquote, 

die ganze Forderung verlangen.

Alle gesetzlichen und vom Erblasser 

eingesetzten Erben bilden ab dem Tod 

des Erblassers zusammen die Erbenge-

meinschaft. Es handelt sich dabei um ei-

von Ivo Meyer

Fortsetzung 
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ne Zwangsgemeinschaft. Der einzelne 

Erbe hat keinen Anspruch auf be-

stimmte Objekte, sondern ihm steht ei-

ne Quote am gesamten Nachlass zu. 

Wenn ein Erbe z.B. zu einem Drittel an 

einer Erbschaft beteiligt ist, so kann er 

eine sich im Nachlass befindende Lie-

genschaft nicht zu diesem ihm zuste-

henden Drittel mit einem Grundpfand 

belasten oder verkaufen.

Über einzelne Erbschaftsobjekte 

können die Erben nur gemeinsam ver-

fügen. Für Beschlüsse und Handlungen 

der Erbengemeinschaft gilt grundsätz-

lich das Einstimmigkeitsprinzip. Ein ein-

ziger Erbe kann damit Handlungen aller 

anderen Erben verhindern. Es gibt je-

doch einige Ausnahmen vom Einstim-

migkeitsprinzip. So kann z.B. in Notfäl-

len jeder Erbe selbständig handeln. 

Steigt im Winter in der Nachlassliegen-

schaft die Heizung aus, darf jeder Erbe 

selbständig Reparaturaufträge erteilen.

Damit die Erbengemeinschaft bei 

mehreren Erben trotzdem handlungsfä-

hig bleibt, kann ein Erbe von den ande-

ren Erben für gewisse Handlungen be-

vollmächtigt werden. Sind sich die Er-

ben nicht einig oder sind nicht alle Er-

ben bekannt, so gibt es zudem verschie-

dene Institutionen, welche eingesetzt 

werden können, um für den Nachlass 

handeln zu können: den Willensvollstre-

cker, den Erbenvertreter und die Erb-

schaftsverwaltung. Hat der Erblasser in 

seinem Testament einen Willensvoll-

strecker eingesetzt, so kommt diesem 

die Aufgabe zu, dem letzten Willen des 

Erblassers soweit gesetzlich möglich 

zum Durchbruch zu verhelfen. Hat der 

Erblasser keinen Willensvollstrecker ein-

gesetzt, so steht jedem Erben das Recht 

zu, bei der zuständigen Behörde die Ein-

setzung eines Erbenvertreters zu verlan-

gen. Der Erbenvertreter kann in gewis-

sen Bereichen selbständig und unab-

hängig von den Erben für den Nachlass 

handeln. 

2. Eröffnung Testament und 
Erbbescheinigung
Nach dem Ableben des Erblassers ist je-

de letztwillige Verfügung der zustän-

digen Behörde zur amtlichen Eröffnung 

(im Kanton Zürich: Bezirksgericht am 

letzten Wohnort des Erblassers) einzu-

reichen. Nach Ablauf eines Monats seit 

der Eröffnungsverfügung des Bezirksge-

richtes können die gesetzlichen bzw. 

eingesetzten Erben eine Erbbescheini-

gung verlangen, wonach sie unter Vor-

behalt der Ungültigkeitsklage und der 

Erbschaftsklage als Erben anerkannt 

sind. Mit dieser Erbbescheinigung kann 

gegenüber Dritten die Erbenstellung 

nachgewiesen werden. So können z.B. 

alle in der Erbbescheinigung als Erben 

aufgeführten Personen unter Vorlage 

der Erbbescheinigung gemeinsam von 

der Bank des Erblassers verlangen, dass 

das Guthaben anteilsgemäss an die Er-

ben ausbezahlt werden soll.

3. Informationen über den Nachlass 
und Sicherung des Nachlasses
Über die Zusammensetzung und allen-

falls den Wert des Nachlasses informie-

ren verschiedene Arten von Inventaren, 

welche im Erbfall je nachdem erstellt 

werden. In den meisten Kantonen wird 

von den Steuerbehörden ein Steuerin-

ventar erstellt, welches über die beste-

henden Vermögenswerte Aufschluss 

gibt. Dieses macht die weiteren mög-

lichen Inventare oftmals  überflüssig. 

Bis das Steuerinventar erstellt ist, kann 

jedoch einige Zeit vergehen. Befürchtet 

ein Erbe, dass ein anderer Erbe oder eine 

Drittperson Vermögenswerte zur Seite 

schafft, so kann er die Siegelung der Erb-

schaft verlangen. Die Siegelung ist kan-

tonal unterschiedlich geregelt. Jeder Er-

be besitzt zudem das Recht, bei seinen 

Miterben und bei Dritten wie z.B. der 

Bank des Erblassers Auskunft über 

Nachlasssachen einzuholen.

4. Annahme oder Ausschlagung der 
Erbschaft? 
Ist der Nachlass überschuldet oder be-

stehen Zweifel darüber, kann jeder Erbe 

die Erbschaft ausschlagen, das öffent-

liche Inventar, die amtliche Liquidation 

oder das amtliche Inventar verlangen. 

Die Ausschlagung muss innert drei Mo-

naten nach dem Ableben des Erblassers 

beim Bezirksgericht am letzten Wohn-

sitz des Erblassers abgegeben werden. 

Die Frist für das Begehren um Aufnah-

me eines öffentlichen Inventars beträgt 

nur einen Monat, die Frist für das Be-

gehren um amtliche Liquidation des 

Nachlasses drei Monate. Erklärt der Erbe 

innert Frist weder die Ausschlagung 

noch verlangt er das öffentliche Inven-

tar oder die amtliche Liquidation, so hat 

er die Erbschaft vorbehaltlos erworben. 

Hat sich ein Erbe in die Angelegenheit 

der Erbschaft eingemischt oder Hand-

lungen vorgenommen, die nicht durch 

die blosse Verwaltung der Erbschaft ge-

fordert waren, so kann er die Erbschaft 

nicht mehr ausschlagen. 

5. Erbschaftssteuern
Im Bereich Erbschaftssteuer steht die 

Steuerhoheit ausschliesslich den Kanto-

nen zu. Der Bund erhebt keine Erb-

schaftssteuer und ist auch nicht berech-

tigt, deren Harmonisierung zu regeln. 

Zuständig sind die Behörden am letzten 

Wohnsitz des Erblassers. Die anfallende 

Erbschaftssteuer ist abhängig von der 

Höhe der Erbschaft und dem Verwandt-

Fortsetzung  Seite 10
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schaftsgrad. Die meisten Kantone sehen 

vor, dass der Ehegatte und die Nachkom-

men des Erblassers von der Steuerpflicht 

befreit sind.

6. Die Erbteilung
Solange die Teilung nicht erfolgt ist, be-

steht die Erbengemeinschaft fort. Die 

Teilung der Erbschaft ist grundsätzlich 

Sache der Erben. Die Teilung der Erb-

schaft erfolgt meist – aber nicht zwin-

gend – gestützt auf einen schriftlichen 

Erbteilungsvertrag. In einem solchen 

Erbteilungsvertrag halten sämtliche 

Erben verbindlich fest, welchem Erben 

vom Nachlass wie viel zusteht und 

welche Vermögenswerte auf welchen 

Erben übertragen werden. Damit die 

Erbteilung sauber abgewickelt wer-

den kann, empfiehlt es sich, vom To-

destag des Erblassers an eine genaue 

Nachlassbuchhaltung zu führen, aus 

welcher alle Einnahmen und Ausga-

ben klar ersichtlich sind. Mit Vorteil 

werden die Zahlungen über dasselbe 

Konto abgewickelt.

Können sich die Erben nicht einigen, 

so kann jeder Erbe beim Gericht eine 

Klage auf Teilung der Erbschaft einrei-

chen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 

solche Erbteilungsprozesse nervenauf-

reibend, langwierig und teuer sind. Des-

halb sollten sich die Erben gut überle-

gen, ob sie nicht doch zu einer einver-

nehmlichen Lösung Hand bieten wollen, 

auch wenn sie dabei Kompromisse ein-

gehen müssen. ■

Unternehmensstiftung als Instrument 
für die Nachfolgeregelung
Im Rahmen der Nachlassplanung ist neben der Regelung der privaten Angelegenheiten auch 
an die Nachfolge im Unternehmen zu denken. Die Unternehmensstiftung kann ein ideales 
Instrument bei der Unternehmensnachfolge sein. Allerdings gilt es Schranken in zivil-
rechtlicher als auch steuerrechtlicher Sicht zu beachten.  

1. Einleitung
Die Stiftung ist eine juristische Person. 

Sie ist in Art. 80 ff. des ZGB geregelt. Die 

Unternehmensstiftung ist im ZGB nicht 

vorgesehen, sondern hat sich in der Pra-

xis entwickelt.  Man unterscheidet zwei 

typische Erscheinungsformen: Die Un-

ternehmensträgerstiftung, welche ein 

eigenes Unternehmen betreibt, und die 

Holdingstiftung, welche massgebliche 

Unternehmensbeteiligungen hält. In 

beiden Fällen hat die Unternehmens-

stiftung direkt oder indirekt die Mög-

lichkeit, auf das Unternehmen Einfluss 

zu nehmen. 

Laut Studien sind 88 % der Unter-

nehmen in der Schweiz in Familienbe-

sitz. Es stehen in den nächsten fünf Jah-

ren bei rund einem Viertel aller Schwei-

zer Betriebe, mithin ca. 60’000 Firmen 

mit einer Million involvierter Arbeits-

plätze eine Nachfolgeregelung an. Laut  

der Studien besteht das Interesse des 

Unternehmers in erster Linie in der 

langfristigen Sicherung des Unterneh-

mensfortbestandes unter Aufrechter-

haltung der Selbständigkeit und Unab-

hängigkeit des Unternehmens. Weitere 

wichtige Ziele sind die finanzielle Absi-

cherung der Familie, die Vermeidung fa-

milieninterner Streitigkeiten und die 

gerechte Verteilung des Erbes.

Besondere Herausforderungen in 

diesem Zusammenhang bieten oft kom-

plizierte Familien- und Unternehmens-

strukturen, die Bindung grösserer Ver-

mögensteile im Unternehmen, die 

Schwierigkeit über längere Perioden in 

die Zukunft zu planen und nicht zuletzt 

die unterschiedlichen Auffassungen be-

von Peter Lutz
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treffend Unternehmensführung zwi-

schen abgebender und übernehmender 

Generation. Da auch die rechtlichen und 

steuerlichen Fragen einen hohen Kom-

plexitätsgrad aufweisen, ist nicht zu-

letzt aus diesem Grund sorgfältige und 

langfristige Planung unter Beizug von 

Fachleuten zu empfehlen. Man geht da-

bei von einem idealen Planungshorizont 

von fünf bis zehn Jahren aus.

2. Errichtung
Errichtet wird die Stiftung entweder in 

Form einer öffentlichen Urkunde oder 

einer Verfügung von Todes wegen (Art. 

81 Abs. 1 ZGB). Im zweiten Fall entsteht 

die Stiftung erst nach dem Ableben des 

Unternehmers. Die Formvorschriften 

gelten nur für die Stiftungsurkunde, 

nicht aber für die Reglemente. Zur Ent-

stehung bedarf es zudem der Eintra-

gung ins Handelsregister (mit Ausnah-

me der Familienstiftung und der kirch-

lichen Stiftung). Die Stiftungsurkunde 

hat zwingend den Stiftungswillen, den 

Stiftungszweck und das Stiftungsver-

mögen zu enthalten. 

3. Was ist zu beachten
Aus Sicht des Unternehmers und Stif-

ters ist bei der Errichtung einer Unter-

nehmensstiftung folgenden Themen-

feldern besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken: 

• Das Erbrecht schreibt zwingend den 

Schutz des Pflichtteils vor. Besteht das 

zu vererbende Vermögen schwerge-

wichtig aus dem Unternehmen, kann 

ohne teilweisen Verzicht der Erben 

kaum das ganze Unternehmen ohne 

Pflichtteilsverletzung in die Stiftung 

eingebracht werden. Diese Schranke 

kann durch Abschluss eines Erb- bzw. 

Erbverzichtsvertrages beseitigt werden.

• Das Güterrecht legt zwingende Gren-

zen betreffend Verfügung über eheli-

ches Vermögen fest. Soweit das Unter-

nehmen dazu gehört,  sind dadurch die 

Handlungsoptionen eingeschränkt.

• Das Steuerrecht setzt insofern Schran-

ken, als die Übertragung von Beteili-

gungsrechten im Privateigentum des 

Unternehmers bei Zuwendung an eine 

nicht-steuerbefreite Stiftung zur Erhe-

bung der Schenkungs- und Erbschafts-

steuer führt. Steuersubjekt ist die Stif-

tung. Ist die Stiftung steuerbefreit, ent-

fallen auf Bundesebene die Gewinn- 

und auf Kantonsebene die Gewinn- und 

Kapitalsteuer. 

• Mit der Übertragung der Vermögens-

werte aus der unternehmerischen Tätig-

keit wird neu die Stiftung Rechtsträger 

dieser Werte. Sie ist auch an Erträgen 

daraus berechtigt. Der Unternehmer 

muss deshalb seine persönliche Vorsor-

ge auch ohne die übertragenen Werte 

sicherstellen können. 

Aus Sicht der Stiftung sind vor allem in 

Hinblick auf die künftige Entwicklung 

die folgenden Aspekte von Bedeutung:

• Der Stiftungszweck ist möglichst offen 

zu formulieren. Wenn möglich sind 

künftige Entwicklungen mit einzubezie-

hen. Nach neuem Recht ist ein Zweck-

änderungs vor be halt möglich. Von dieser 

Option ist Gebrauch zu machen. 

• Bei der Holdingstiftung ist für die Aus-

übung der Stimmrechte an den Beteili-

gungen Vor sorge zu treffen. Entspre-

chende Regeln sind festzuhalten. 

• Die Ausstattung mit Kapital ist ins Ver-

hältnis mit dem voraussichtlichen 

Kapital ver zehr zu setzen. Insbesondere 

mit Blick auf das Halten eines Unter-

nehmens ist zu überlegen, welche Vor-

gaben betreffend das Halten, dem Ver-

äussern oder einer Diversifikation zu 

machen sind. 

• Abklärungen betreffend Steuerbefrei-

ung sind frühzeitig zu treffen. 

• Die Regeln der «Good Foundation 

Governance» sind zu beachten. Das ist 

namentlich bei der personellen Beset-

zung der Organe der Stiftung und der 

gehaltenen Beteiligung von Bedeutung. 

Interessenkonflikte sind zu vermeiden. 

Ein Fallbeispiel
Das nachfolgende Beispiel zeigt für eine 

denkbare Konstellation eine mögliche 

Lösung auf. Im Einzelfall ist den recht-

lichen und steuerlichen Details, der Fi-

nanzierung und Kapitalstruktur, aber 

auch den Aspekten bei der Besetzung 

der Organe Beachtung zu schenken.

Ausgangslage: Einzelfirma mit Ge-

schäftsbetrieb und dazugehörigen Lie-

genschaften. Keine Nachkommen. 

Wunsch, Unternehmen in eine Stiftung 

mit wohltätigem Zweck einzubringen.

Möglicher Lösungsansatz für eine Hol-
dingstiftung: Der Unternehmer grün-

det mit geringem Kapital eine gemein-

nützige Stiftung. Zweck und Regle-

mente, aber auch die personelle Beset-

zung der Organe sind bereits auf die 

Phase ausgerichtet, in welcher das gan-

ze Unternehmen auf die Stiftung über-

tragen wird.

Der Unternehmer überträgt sämt-

liche Aktiven und Passiven der Einzelfir-

ma zu Buchwerten in eine neu zu grün-

dende AG. Der Unternehmer ist damit 

Alleinaktionär. Er bestimmt den Verwal-

tungsrat und die Unternehmensstrate-

gie. Bei Übertragung zu Buchwerten 

sollten keine Steuern anfallen. Grund-

stückgewinnsteuern werden aufgescho-

ben,  soweit es sich um Betriebsliegen-

schaften und nicht um substantielle An-

lageimmobilien handelt.
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Humor
Bei einem Scheidungsprozess fragt der 

Anwalt den Gatten ungläubig: «Sie 

haben zehn Jahre nicht mit Ihrer Frau 

gesprochen. Warum?» Gatte: «Ich wollte 

sie nicht unterbrechen.»

Der Unternehmer schenkt die Ak-

tien (oder einen Teil davon) der von ihm 

gegründeten Stiftung. Da es sich um ei-

ne gemeinnützige Stiftung handelt, fal-

len bei der Stiftung keine Steuern an. Al-

lenfalls verbleibende Aktien garantieren 

ihm via Dividende den Lebensunterhalt. 

(Variante: Der Unternehmer vermacht 

die Aktien in seinem Testament der Stif-

tung; bis zu seinem Tod bestimmt er al-

lein das Schicksal der AG; der Lebensun-

terhalt ist durch Dividende, allenfalls 

Lohn und VR-Honorar gesichert). Soweit 

es sich um Anlageliegenschaften han-

delt, können diese zu Lebzeiten der Stif-

tung geschenkt oder ihr von Todes we-

gen vermacht werden. 

Auf diese Weise hat der Unterneh-

mer eine Holdingstiftung gegründet. 

Sie hat gegenüber der Unternehmens-

trägerstiftung den Vorteil, dass die Füh-

rung der Aktiengesellschaft, nämlich 

der Verwaltungsrat, flexibler und ra-

scher auf Entwicklungen im Umfeld 

(Markt, Mitbewerber, Technologie, etc.) 

reagieren kann, als der Stiftungsrat, wel-

cher zudem noch der staatlichen Auf-

sicht unterstellt ist. Zu beachten ist, dass 

die Stiftung keinen Einfluss auf die Un-

ternehmensführung nehmen darf und 

die Unternehmensführung dem Stif-

tungszweck untergeordnet ist.

Neben Dividenden werden der Stif-

tung ins Gewicht fallende Zuwen-

dungen gesprochen, so dass sie ihren 

Zweck erfüllen kann. 

Fazit: Die Unternehmensstiftung als 
Option in der Nachfolgeplanung
Das Einbringen eines Unternehmens in 

eine Stiftung – sei dies direkt oder unter 

Zwischenschaltung eines weiteren 

Rechtsträgers – stellt eine gangbare, in 

gewissen Fällen sogar die optimale Lö-

sung für die Regelung einer Nachfolge 

dar. Die unter Ziff. 1 genannten Ziele 

können meist optimal erreicht werden. 

Der Prozess ist jedoch komplex und 

stellt hohe Anforderungen an alle Betei-

ligten, namentlich an den Unternehmer, 

der planen und «loslassen» muss, die 

Nachfolgegeneration, das Management 

und das Unternehmen als Ganzes. 

«Technische» Beratung in rechtlicher 

und steuerlicher Hinsicht ist zwingend, 

eine Art Coaching kann hilfreich sein. ■


